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Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart,
Herrn Jan Egeland, den Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfe-
koordinator, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzula-
den.

Am 20. Dezember 2005 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär411:

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 14. Dezember 2005
betreffend Ihre Entscheidung, das Mandat von Herrn Mohamed Sahnoun als Ihr Son-
derberater für Afrika bis zum 31. Dezember 2006 zu verlängern412, den Mitgliedern des
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Information und Entscheidung Kenntnis.“

Mit Schreiben vom 26. Mai 2006 unterrichtete der Präsident des Sicherheitsrats den
Generalsekretär über den Beschluss des Rates, vom 4. bis 10. Juni 2006 eine Mission nach
Sudan und Tschad zu entsenden413.

_____________________

FRIEDENSKONSOLIDIERUNG IN DER KONFLIKTFOLGEZEIT414

Beschluss

Auf seiner 5335. Sitzung am 20. Dezember 2005 behandelte der Sicherheitsrat den
Punkt „Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit“.

Resolution 1645 (2005)
vom 20. Dezember 2005

Der Sicherheitsrat,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung des Ergebnisses des Weltgipfels 2005415,

insbesondere unter Hinweis auf die Ziffern 97 bis 105 des Ergebnisses des Weltgipfels,

in der Erkenntnis, dass Entwicklung, Frieden und Sicherheit und die Menschenrechte
miteinander verflochten sind und sich gegenseitig verstärken,

betonend, dass ein koordinierter, kohärenter und integrierter Ansatz zur Friedenskon-
solidierung und Aussöhnung nach Konflikten notwendig ist, um einen dauerhaften Frieden
zu erreichen,

in Erkenntnis der Notwendigkeit eines besonderen institutionellen Mechanismus, um
den besonderen Bedürfnissen von Ländern, die einen Konflikt überwunden haben, im Hin-
blick auf Wiederherstellung, Wiedereingliederung und Wiederaufbau zu entsprechen und ih-
nen dabei behilflich zu sein, die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen,

in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle der Vereinten Nationen, wenn es darum
geht, Konflikte zu verhüten, den Konfliktparteien dabei behilflich zu sein, die Feindseligkei-
ten zu beenden und den Weg zu Wiederherstellung, Wiederaufbau und Entwicklung einzu-
schlagen, und nachhaltige internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung zu mobilisie-
ren,

411 S/2005/809.
412 S/2005/808.
413 Das Schreiben, das als Dokument S/2006/341 des Sicherheitsrats herausgegeben wurde, findet sich auf
Seite 17 dieses Bandes.
414 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch im Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Juli 2005 verabschiedet.
415 Siehe Resolution 60/1 der Generalversammlung.
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in Bekräftigung der in der Charta festgelegten jeweiligen Verantwortlichkeiten und
Aufgaben der Organe der Vereinten Nationen sowie der Notwendigkeit, die Koordinierung
zwischen ihnen zu verbessern,

erklärend, dass – wo es sie gibt – die nationalen Regierungen und Behörden bezie-
hungsweise die Übergangsregierungen und -behörden der Länder, die einen Konflikt über-
wunden haben oder in denen das Risiko des Rückfalls in einen Konflikt besteht, die Haupt-
verantwortung dafür tragen, ihre Prioritäten und Strategien für die Friedenskonsolidierung
nach Konflikten festzulegen, um nationale Eigenverantwortung sicherzustellen,

in dieser Hinsicht betonend, wie wichtig es ist, die nationalen Bemühungen um die
Schaffung, Neuentwicklung oder Reform von Institutionen zur wirksamen Verwaltung von
Ländern, die einen Konflikt überwunden haben, einschließlich der Bemühungen um den Ka-
pazitätsaufbau, zu unterstützen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der regionalen und subregionalen Organisationen
bei der Durchführung von Friedenskonsolidierungsmaßnahmen nach Konflikten in ihren Re-
gionen und unter Betonung der Notwendigkeit nachhaltiger internationaler Unterstützung
für ihre Anstrengungen sowie eines diesbezüglichen Kapazitätsaufbaus,

in der Erkenntnis, dass Länder, die neuere Erfahrungen mit der Wiederherstellung nach
Konflikten haben, wertvolle Beiträge zu der Arbeit der Kommission für Friedenskonsolidie-
rung leisten würden,

in Anerkennung der Rolle der Mitgliedstaaten, die die Friedenssicherungs- und Frie-
denskonsolidierungsmaßnahmen der Vereinten Nationen durch den Beitrag von Finanzmit-
teln, Truppen und Zivilpolizei unterstützen,

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags der Zivilgesellschaft und der nichtstaat-
lichen Organisationen, einschließlich der Frauenorganisationen, zu den Friedenkonsolidie-
rungsmaßnahmen,

erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der Verhütung und Beilegung von
Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung zukommt, und betonend, wie wichtig es ist,
dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit
gleichberechtigt und in vollem Umfang mitwirken und dass ihre Beteiligung an den Ent-
scheidungen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Konflikten sowie die Frie-
denskonsolidierung erweitert werden muss,

1. beschließt, tätig werdend in Übereinstimmung mit der Generalversammlung und
im Einklang mit den Artikeln 7, 22 und 29 der Charta der Vereinten Nationen, mit dem Ziel,
den Beschluss des Weltgipfels 2005415 umzusetzen, als ein zwischenstaatliches Beratungsor-
gan die Kommission für Friedenskonsolidierung einzusetzen;

2. beschließt außerdem, dass die Kommission die folgenden Hauptaufgaben haben
wird:

a) sämtliche maßgeblichen Akteure zusammenzubringen, um Ressourcen zu mobi-
lisieren, zu integrierten Strategien für die Friedenskonsolidierung und die Wiederherstellung
nach Konflikten Rat zu erteilen und derartige Strategien vorzuschlagen;

b) Aufmerksamkeit auf die für die Wiederherstellung nach dem Konflikt erforderli-
chen Maßnahmen zum Wiederaufbau und zum Aufbau von Institutionen zu lenken sowie die
Entwicklung integrierter Strategien zu unterstützen, um die Grundlagen für eine nachhaltige
Entwicklung zu schaffen;

c) Empfehlungen und Informationen zur Verbesserung der Koordinierung aller
maßgeblichen Akteure innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen zu erteilen, beste
Praktiken zu entwickeln, bei der Gewährleistung einer berechenbaren Finanzierung für ra-
sche Wiederherstellungsmaßnahmen behilflich zu sein und dafür zu sorgen, dass der Wie-
derherstellung in der Konfliktfolgezeit von der internationalen Gemeinschaft länger Auf-
merksamkeit gewidmet wird;

3. beschließt ferner, dass die Kommission in unterschiedlicher Zusammensetzung
tagen wird;



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2005 bis 31. Juli 2006

242

4. beschließt, dass die Kommission über einen ständigen Organisationsausschuss
verfügen wird, der für die Ausarbeitung seiner eigenen Verfahrensordnung und die Entwick-
lung von Arbeitsmethoden zuständig ist und der sich wie folgt zusammensetzt:

a) sieben Mitglieder des Sicherheitsrats, einschließlich ständiger Mitglieder, die
nach vom Rat zu beschließenden Regeln und Verfahren ausgewählt werden;

b) sieben Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats, die nach vom Rat zu beschlie-
ßenden Regeln und Verfahren aus dem Kreis der Regionalgruppen gewählt werden, unter
gebührender Berücksichtigung von Ländern, die eigene Erfahrungen mit der Wiederherstel-
lung nach einem Konflikt haben;

c) fünf der größten Zahler von Pflichtbeiträgen zu den Haushalten der Vereinten Na-
tionen und von freiwilligen Beiträgen für die Fonds, Programme und Organisationen der
Vereinten Nationen, einschließlich des ständigen Friedenskonsolidierungsfonds, die nicht
bereits nach den Buchstaben a) oder b) ausgewählt wurden, wobei diese von den zehn größ-
ten Beitragszahlern aus ihrem eigenen Kreis ausgewählt werden, unter gebührender Berück-
sichtigung der Höhe ihrer Beiträge nach einer vom Generalsekretär erstellten Liste auf der
Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Beiträge während der drei vorangegangenen
Kalenderjahre, für die statistische Angaben verfügbar sind;

d) fünf der größten Steller von Militärpersonal und Zivilpolizei für Missionen der
Vereinten Nationen, die nicht bereits nach den Buchstaben a), b) oder c) ausgewählt wurden,
wobei diese von den zehn größten personalstellenden Ländern aus ihrem eigenen Kreis aus-
gewählt werden, unter gebührender Berücksichtigung des Umfangs ihrer Beiträge nach einer
vom Generalsekretär erstellten Liste auf der Grundlage der durchschnittlichen monatlichen
Beiträge während der drei vorangegangenen Kalenderjahre, für die statistische Angaben ver-
fügbar sind;

e) sieben zusätzliche Mitglieder werden nach von der Generalversammlung zu be-
schließenden Regeln und Verfahren gewählt, unter gebührender Berücksichtigung der Ver-
tretung aller Regionalgruppen in der Gesamtzusammensetzung des Ausschusses sowie der
Vertretung von Ländern, die eigene Erfahrungen mit der Wiederherstellung nach einem
Konflikt haben;

5. betont, dass ein Mitgliedstaat jeweils nur aus einer der in Ziffer 4 vorgesehenen
Kategorien gewählt werden kann;

6. beschließt, dass die Amtszeit der Mitglieder des Organisationsausschusses zwei
Jahre beträgt und dass sie gegebenenfalls verlängert werden kann;

7. beschließt außerdem, dass an Sitzungen der Kommission zu einem bestimmten
Land auf Einladung des in Ziffer 4 genannten Organisationsausschusses zusätzlich zu den
Ausschussmitgliedern folgende Vertreter als Mitglied teilnehmen:

a) Vertreter des betreffenden Landes;

b) Vertreter der im Konfliktnachsorgeprozess engagierten Länder der Region und
anderer an Hilfsmaßnahmen und/oder dem politischen Dialog beteiligter Länder sowie Ver-
treter der zuständigen regionalen und subregionalen Organisationen;

c) Vertreter der größten an den Wiederherstellungsmaßnahmen beteiligten Beitrags-
zahler und Steller von Truppen und Zivilpolizei;

d) der ranghöchste Vertreter der Vereinten Nationen im Feld und andere zuständige
Vertreter der Vereinten Nationen;

e) Vertreter der in Betracht kommenden regionalen und internationalen Finanzinsti-
tutionen;

8. beschließt ferner, dass ein Vertreter des Generalsekretärs zur Teilnahme an allen
Sitzungen der Kommission eingeladen wird;

9. beschließt, dass Vertreter der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und
anderer institutioneller Geber in einer für ihre Lenkungsstrukturen geeigneten Weise zur
Teilnahme an allen Sitzungen der Kommission eingeladen werden;
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10. betont, dass die Kommission, wo dies möglich ist, in Zusammenarbeit mit den na-
tionalen oder Übergangsbehörden des betreffenden Landes tätig wird, um nationale Eigen-
verantwortung für den Friedenskonsolidierungsprozess sicherzustellen;

11. betont außerdem, dass die Kommission gegebenenfalls in enger Abstimmung mit
den regionalen und subregionalen Organisationen tätig wird, um ihre Beteiligung am Frie-
denskonsolidierungsprozess im Einklang mit Kapitel VIII der Charta sicherzustellen;

12. beschließt, dass der Organisationsausschuss die Tagesordnung der Kommission
unter gebührender Berücksichtigung der Wahrung der Ausgewogenheit bei der Behandlung
von Situationen in Ländern der verschiedenen Regionen im Einklang mit den genannten
Hauptaufgaben der Kommission festlegen und dabei Folgendes zugrunde legen wird:

a) Beratungsersuchen des Sicherheitsrats;

b) Beratungsersuchen des Wirtschafts- und Sozialrats oder der Generalversamm-
lung mit Zustimmung eines betroffenen Mitgliedstaats unter außergewöhnlichen Umstän-
den, wenn dieser Staat kurz vor dem Ausbruch oder dem erneuten Ausbruch eines Konflikts
steht und der Sicherheitsrat nicht mit der Situation befasst ist, im Einklang mit Artikel 12 der
Charta;

c) Beratungsersuchen von Mitgliedstaaten unter außergewöhnlichen Umständen,
wenn der betreffende Staat kurz vor dem Ausbruch oder dem erneuten Ausbruch eines Kon-
flikts steht und die Situation nicht auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats steht;

d) Beratungsersuchen des Generalsekretärs;

13. beschließt außerdem, dass die Kommission die Ergebnisse ihrer Erörterungen
und ihre Empfehlungen allen zuständigen Organen und Akteuren, einschließlich der interna-
tionalen Finanzinstitutionen, in Form von Dokumenten der Vereinten Nationen öffentlich
zugänglich machen wird;

14. bittet alle zuständigen Organe der Vereinten Nationen und anderen Organe und
Akteure, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen, dem Rat der Kommission
soweit angezeigt und im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat zu entsprechen;

15. stellt fest, dass die Kommission der Generalversammlung einen jährlichen Be-
richt vorlegen wird und dass die Versammlung eine jährliche Aussprache zur Prüfung des
Berichts abhalten wird;

16. unterstreicht, dass in Postkonfliktsituationen, die auf der Tagesordnung des Si-
cherheitsrats stehen und mit denen er aktiv befasst ist, insbesondere wenn sich eine mit ei-
nem Mandat der Vereinten Nationen ausgestattete Friedenssicherungsmission im Einsatz be-
findet oder vor der Entsendung steht und in Anbetracht der Hauptverantwortung des Rates
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der
Charta, die Hauptaufgabe der Kommission darin bestehen wird, dem Rat auf Ersuchen Rat
zu erteilen;

17. unterstreicht außerdem, dass der von der Kommission erteilte Rat, Ländern fort-
gesetzte Aufmerksamkeit zu schenken, während sie von der Übergangsphase der Wiederher-
stellung zur Entwicklung übergehen, für den Wirtschafts- und Sozialrat von besonderer Re-
levanz sein wird, eingedenk seiner Rolle als ein Hauptorgan für die Koordinierung, Politik-
überprüfung, den Politikdialog und die Abgabe von Empfehlungen zu Fragen der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung;

18. beschließt, dass die Kommission in allen Angelegenheiten auf der Basis des Kon-
senses zwischen ihren Mitgliedern tätig wird;

19. stellt fest, wie wichtig die Beteiligung regionaler und lokaler Akteure ist, und be-
tont die Wichtigkeit der Annahme flexibler Arbeitsmethoden, einschließlich Videokonferen-
zen, der Abhaltung von Sitzungen außerhalb New Yorks und anderer Modalitäten, um die
aktive Mitwirkung derjenigen zu gewährleisten, die für die Beratungen der Kommission von
größter Relevanz sind;

20. fordert die Kommission auf, in ihrer gesamten Arbeit die Geschlechterperspekti-
ve zu berücksichtigen;
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21. ermutigt die Kommission, gegebenenfalls die Zivilgesellschaft, nichtstaatliche
Organisationen, einschließlich Frauenorganisationen, und Akteure des Privatsektors zu kon-
sultieren, die an Friedenskonsolidierungsmaßnahmen beteiligt sind;

22. empfiehlt, dass die Kommission ihre Prüfung der Situation in einem bestimmten
Land beendet, sobald die Grundlagen für einen dauerhaften Frieden und eine nachhaltige
Entwicklung geschaffen sind oder wenn die nationalen Behörden des betreffenden Landes
es beantragen;

23. bekräftigt sein Ersuchen an den Generalsekretär, innerhalb des Sekretariats im
Rahmen der vorhandenen Mittel ein kleines Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidie-
rung einzurichten, das mit qualifizierten Fachleuten besetzt wird und der Kommission Hilfs-
und Unterstützungsdienste leistet, und erkennt in dieser Hinsicht an, dass diese Unterstüt-
zung die Sammlung und Analyse von Informationen umfassen könnte, die die Verfügbarkeit
von Finanzmitteln, die einschlägigen Planungstätigkeiten der Vereinten Nationen in dem
Land, die Fortschritte bei der Erreichung der kurz- und mittelfristigen Wiederherstellungs-
ziele sowie beste Praktiken in Bezug auf bereichsübergreifende Fragen der Friedenskonso-
lidierung betreffen;

24. bekräftigt außerdem sein Ersuchen an den Generalsekretär, einen aus freiwilligen
Beiträgen finanzierten mehrjährigen ständigen Friedenskonsolidierungsfonds für die Frie-
denskonsolidierung nach Konflikten einzurichten, unter Berücksichtigung bestehender In-
strumente, mit dem Ziel, die sofortige Verfügbarmachung von Ressourcen, die für die Ein-
leitung von Friedenskonsolidierungsmaßnahmen benötigt werden, und die Verfügbarkeit ei-
ner angemessenen Finanzierung für die Wiederherstellung sicherzustellen;

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung während ihrer sechzigsten
Tagung über die Vorkehrungen für die Einrichtung des Friedenskonsolidierungsfonds Be-
richt zu erstatten;

26. fordert die zuständigen Organe und die in Ziffer 4 genannten Mitgliedstaaten auf,
dem Generalsekretär die Namen der Mitglieder des Organisationsausschusses mitzuteilen,
damit er die erste konstituierende Sitzung des Ausschusses so bald wie möglich nach der
Verabschiedung dieser Resolution einberufen kann;

27. beschließt, dass diese Regelungen fünf Jahre nach der Verabschiedung dieser Re-
solution überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie zur Erfüllung der vereinbarten Auf-
gaben der Kommission zweckmäßig sind, und dass diese Überprüfung und alle dadurch ver-
anlassten Änderungen nach demselben Verfahren wie in Ziffer 1 beschlossen werden;

28. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

Auf der 5335. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Resolution 1646 (2005)
vom 20. Dezember 2005

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine Resolution 1645 (2005) vom 20. Dezember 2005,

1. beschließt gemäß Ziffer 4 a) der Resolution 1645 (2005), dass die in Artikel 23
Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten ständigen Mitglieder Mitglieder
des Organisationsausschusses der Kommission für Friedenskonsolidierung sind und dass der
Sicherheitsrat darüber hinaus jährlich zwei seiner gewählten Mitglieder für die Mitwirkung
im Organisationsausschuss auswählt;

2. beschließt außerdem, dass der in Ziffer 15 der Resolution 1645 (2005) genannte
jährliche Bericht auch dem Rat zur jährlichen Aussprache vorzulegen ist.

Auf der 5335. Sitzung mit 13 Stimmen
ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen

(Argentinien und Brasilien) verabschiedet.
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